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W&’ Niedersachsen Bremen
An das LGLN Eingangsstempel des LGLN
liber die Gemeinde/Stadt: Eingangsstempel Gemeinde/Stadt

Antrag auf Gewahrung einer Zuwendung fiir Projekte nach der Richtlinie
Uber die Gewahrung von Zuwendungen zur integrierten landlichen Entwicklung (ZILE)
des Niedersachsischen Ministeriums fur Erndhrung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz

Stammdatenblatt
Registriernummer des Antragstellers
Nation BL LK Gemeinde Betrieb
27603

Antragsteller/in, Unternehmenssitz
(Ort der steuerlichen Festsetzung bzw. Niedersachsische Adresse)

Name/Bezeichnung, Vorname:

Ortsteil:

StraBe und Hausnr. oder Postfach:

Nation, PLZ, Ort:

Antragsteller/in, abweichende postalische Anschrift:

Name/Bezeichnung, Vorname:

Ortsteil:

StraBe und Hausnr. oder Postfach:

Nation, PLZ, Ort:

* sofern bisher keine Registriernummer vergeben wurde, ist zeitgleich der ausgefiillte Antrag
.Registrierung Betriebe“ vorzulegen.

AS 510.03 03.2013
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Titel: (Angabe freiwillig) Generation: (Angabe freiwillig)
Telefon: Telefax:

E-Mail: Mobll:

Zustandiges Finanzamt: Steuernummer:

IBAN:

BIC: Bank:

Sofern abweichende/r Kontoinhaber/in /Bevollmachtigte/Bevollméchtigter): Vollmacht/Vertretungsberechtigung (s.
1.1 oder 1.3.1) muss vor- bzw. beiliegen

Name/Bezeichnung (Bevollmachtigte/r: Vorname (Bevollméachtigte/r):

Angegebene Bankverbindung gilt fiir folgende Férdermallnahmenummer/n:

Abweichende Bankverbindung fiir mit diesem Antrag beantragte MaBnahmen: ggf. Kontoinhaber/in (sofern
abweichend von oben); Vollmacht/Vertretungsberechtigung (siehe 1.1 oder 1.3.1) muss vor- bzw. beiliegen

Name/Bezeichnung: Vorname:
IBAN:
BIC: Bank::

Angegebene Bankverbindung gilt fir folgende Férdermallnahmenummer/n:

Hinweis. Sowohl nationale wie auch grenziiberschreitende Zahlungen innerhalb des Euro-Zahlungsraums sind zukdnftig
im SEPA-Verfahren (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) abzuwickeln. Die inlandische Kontonummer und BLZ
entfallt damit und ist durch IBAN und BIC zu ersetzen. Eine Auszahlung ist nur mit korrekter IBAN und BIC mdglich.

1. Allgemeine Angaben zur Antragstellerin/zum Antragsteller

11 Vollmacht / Vertretungsberechtigung

Wurde eine Vollmacht /Vertretungsberechtigung erteilt oder liegt eine gesetzliche Vertretungsberechtigung vor?

D Ja D Nein Bevollmachtigte/r bzw. Vertretungsberechtigte/r ist:
Vollmacht | Vollimacht .
Name/Bezeichnung |Vorname Art der vom bis Volimacht liegt
Vollmacht.

Dvorlj bei

I:Ivorljbei

I:lvorlzlbei
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Hinweis: Es mussen pro Bevollméachtigte/r Name/Bezeichnung und Vornahme sowie Angaben zur Art und Befristung

der Vollmacht in den entsprechenden Feldern angeben werden. Abweichende Angaben miissen korrigiert werden.

Hinweis:

Arten der Volimacht sind: 1 = unbefristete Vollmacht, 2 = befristete Vollmacht, 3 = gesetzliche

Vertretungsberechtigung

1.2 Unternehmensform der Antragstellerin/des Antragstellers
I:lEinzeIunternehmen I natiirliche Person Geburtsdatum:
121 Geburtsort:_
Geschlecht:|:| ménnlich |:| weiblich
1.2.2 Rechtsform der Antragstellerin/des Antragstellers
[ ] Sonstige Gebietskérperschaft
|:| Korperschaften des offentlichen Rechts
[ ] Eingetragener Verein (e. V.)
|:| Gesellschaft des biirgerlichen Rechts (GbR) Nahere Angaben sind unter Ziffer 1.3 zu machen
EI Limited (Ltd.) Nahere Angaben sind unter Ziffer 1.3 zu machen
|:| Unternehmergesellschaft (UG) (haftungsbeschrankt) ) Nahere Angaben sind unter Ziffer 1.3 zu machen
[] GmbH
[ ] GmbH & Co. KG
[ ] Aktiengesellschaft (AG)
[] Eingetragene Gesellschaft (eG)
|:| Offene Handelsgesellschaft (OHG)
EI Kommanditgesellschaft (KG)
|:| Eheleute (soweit keine GbR) Folgen nicht dem Zweck: gemeinsam Vermdgen
aufzubauen, berufliche o. gewerbliche Tatigkeit
auszuliben. Nahere Angaben sind unter Ziffer 1.3
zu machen.
I:l Sonstige (z. B. Stiftung):
Griindungsdatum:
I:I Ja |:| Nein Die von uns angegebene Rechtsform besteht ausschlieRlich aus juristischen Personen
Bei der Rechtsform ,Eheleute” ist das Geburtsdatum eines Partners zu wahlen und im Feld Griindungsdatum
Hinweis: | einzutragen.

Wenn Sie unter Ziffer 1.2.2 als Rechtsform ,Gesellschaft des birgerlichen Rechts®, ,Limited” oder
LUnternehmensgesellschaft (haftungsbeschrankt)“ angekreuzt haben und die Frage unter Ziffer 1.3.1 d) nach
der ,Gegenseitigen Vollmacht” mit ,,Ja“ ankreuzen, ergibt sich fiir alle in der Tabelle unter Ziffer 1.3.2
angegebenen Gesellschafter/-innen bzw. Mitglieder eine Vollmacht. Eine Angabe bei Ziffer 1.1 kann dann

unterbleiben.
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1.3 Zusatzangaben f. Gesellschaften d. biirgerlichen Rechts, Limited, UG (haftungsbeschrankt) u. Eheleute

1.3.1 Erklarung zur Haftung und Vollmacht bei Gesellschaften des biirgerlichen Rechts, Limited und UG
(haftungsbeschrankt) und der Rechtsform Eheleute

(Angaben sind nur erforderlich, wenn unter Ziffer 1.2.2 des Antrags als Rechtsform des landwirtschaftlichen
Unternehmens Gesellschaft des biirgerlichen Rechts, Limited oder UG (haftungsbeschrinkt) angekreuzt wurde
bzw. die Rechtsform Eheleute gewahit wurde.

a) Gesellschaft des biirgerlichen Rechts

Durch meine Unterschrift unter Ziffer 1.3.2 erklare ich mich damit einverstanden, dass ich als Gesellschafter/-in der GbR
im Falle einer Riickforderung von zu Unrecht gezahlten Pramien und Beihilfen nicht nur im Rahmen der
Gesellschaftereinlage, sondern auch mit meinem Privatvermégen gesamtschuldnerisch zur Haftung herangezogen
werden kann. Dieses gilt auch im Falle der Auflésung der GbR.

b) Limited bzw. UG (haftungsbeschrankt)

Durch meine Unterschrift unter Ziffer 1.3.2 erklare ich mich damit einverstanden, dass ich als Mitglied der Limited bzw.
UG (haftungsbeschrankt) im Falle einer Rickforderung von zu Unrecht gezahlten Pramien und Beihilfen mit meinem
Privatvermégen gesamtschuldnerisch zur Haftung herangezogen werden kann. Diese gilt auch im Falle einer Aufldsung
der Limitetd bzw. UG (haftungsbeschrankt).

c) Rechtsform Eheleute

Durch meine Unterschrift unter Ziffer 1.3.2 erklare ich mich damit einverstanden, dass ich als Ehegatte bzw. Partner einer
eheahnlichen Gemeinschaft im Falle einer Ruckforderung von zu Unrecht gezahlten Pramien und Beihilfen mit meinem
Privatvermdgen gesamtschuldnerisch zur Haftung herangezogen werden kann. Diese gilt auch im Falle der Auflésung
meiner Ehe bzw. ehedhnlichen Gemeinschaft

d) Wurde eine gegenseitige Vollmacht erteilt?
|:| ja |:| nein

Unabhangig von bisher abgegebenen Erklarungen erteilen wir uns hiermit die gegenseitige Vollmacht, einzeln im Namen
des unter Ziffer 1.2 aufgefuhrten Unternehmens die entsprechenden Antrége fur den investiven Bereich stellen zu dirfen.

1.3.2
Die GbR, Ltd., UG (haftungsbeschrankt) bzw. Eheleute besteht aus folgenden Mitgliedern:

Mit meiner Unterschrift erklare ich mich mit der unter Ziffer 1.3.1 Buchstabe a), b) bzw c)abgegebenen Erklarung
einverstanden. Fir den Fall, dass unter Buchstabe d) eine gegenseitige Vollmacht gewahlt wurde, erklare ich mich auch
damit einverstanden.

Unterschrift der Gesellschafter/-

Name Vorname Anschrift innen bzw. Mitglieder

Weitere GbR-Gesellschafter/-innen bzw. weitere Ltd.-/ UG-Mitglieder sind ggf. auf einem gesonderten Blatt aufzufiihren.
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Ergdnzende Angaben zum Unternehmen, weitere Registriernummer

I:lJa

Der Hauptsitz meines / unseres Betriebes befindet sich auBerhalb von Niedersachsen bzw.
Bremen.

Ich habe / Wir haben eine Registriernummer erhalten, um in Niedersachsen bzw. in Bremen an
den investiven

Forderprogrammen teilnehmen zu kénnen.

Die flr meinen / unseren Betriebssitz aul3erhalb von Niedersachsen bzw. Bremen geltende
Registriernummer
lautet:

Nation BL LK Gemeinde Betrieb
2, 7, 6| 0| 3

Ich beantrage / Wir beantragen auch Zahlungen in anderen EU-Mitgliedsstaaten.

3. entfallt
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4. Antrag auf Gewdhrung einer Zuwendung fiir folgende MaBnahmen

|:| Flurbereinigung 125.1 |:| Diversifizierung 311
[] | Wegebau 125.2 [] | Tourismus 313
|:| Freiwilliger Landtausch 125.1.3 |:| Dienstleistung 321
|:| Freiwilliger Nutzungstausch 125.1.4 |:| Dorferneuerung 322

|:| Kulturerbe 323

4.1 Projekt

Konkrete Beschreibung des Projekts

a) Objektbeschreibung (z.B. Strale, Hausnummer, Zustand)

b) Erlauterung des geplanten Projekts ( Umfang und Art der durchzufiihrenden Arbeiten oder Investitionen). Wird durch
das Projekt die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigt
(Stellungnahme der unteren Naturschutzbehérde ist beizubringen)?
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4.2 Begriundung des Projekts

Zur Notwendigkeit der Férderung und zur Finanzierung (u.a.: Forderhdhe, alternative Forderungs- und
Finanzierungsmoglichkeiten)

4.3. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen (nur v. 6ffentl. Antragstellern zu erldutern)

Finanzlage des Antragstellers, Tragbarkeit der Folgelasten fir den Antragsteller usw.
(bei Tiefbaumalnahmen ist auszufiihren, ob Anliegerbeitrage gem. Satzung nach NKAG erhoben werden. Die Héhe der
Einnahmen aus Anliegerbeitragen ist fir den Fall der Férderung bis zum 31.12. des auf die Férderung folgenden

Kalenderjahres nachzuweisen. Sofern keine Satzung nach NKAG besteht, sind Anliegerbeitrage als Drittmittel unter den
Nrn. 5 und 6 dieses Antrages aufzufiihren und zu erlautern).
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4.4 Leistungen Dritter und anderweitige 6ffentliche Férderung

Erlduterung der Leistungen Dritter und anderweitiger 6ffentlicher Férderung (Einzahler, Grund der Einzahlung), wie
Kostenbeteiligungen, Zuschlisse oder zinslose oder zinsverbilligte Darlehen. Férderbescheide, andere schriftliche
Zusicherungen zur finanziellen Beteiligung oder Darlehensvertrage sind dem Antrag beizufligen bzw. umgehend nach

Erhalt nachzureichen!

5. Finanzierungsplan®

5.1 Kosten

Zeitpunkt der voraussichtlichen Falligkeit

20 20

insgesamt

Gesamtkosten des Projekts bei Ausfiihrung
durch Unternehmer ohne Umsatzsteuer
(MwsSt.)

EUR

Umsatzsteuer (MwSt.)

(nicht forderfahig bei offentl.-rechtl.
Antragstellern aulRer
Teilnehmergemeinschaften oder fir den Fall,
dass Sie vorsteuerabzugsberechtigt sind)

Insgesamt

5.2 Finanzierung der baren Ausgaben

Barer Eigenanteil des Antragstellers

EUR

Leistungen Dritter

Anderweitige 6ffentliche Férderung

Hiermit beantragte Zuwendung nach ZILE

Summe der baren Ausgaben
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*

*

*

Bei Antragstellung durch einen gemeinniitzigen Verein ist zur Darstellung der Kosten und Ausgaben der gesonderte
Einlagebogen (AS 510.11) zu verwenden.
*

Bei Antragstellung zur Flurbereinigung durch eine Teilnehmergemeinschaft ist fiir die Darstellung des Finanzierungsplans
der gesonderte Einlagebogen (AS 510.10) zu verwenden.

Bei Antragstellung zum Freiwilligen Landtausch ist zur Darstellung der Kosten und Ausgaben der gesonderte Einlagebogen
(AS 510.12) zu verwenden.

Bei Antragstellung zum Freiwilligen Nutzungstausch ist zur Darstellung der Kosten und Ausgaben der gesonderte

Einlagebogen (AS 510.13) zu verwenden.

6. EG-Recht zu Kiirzungen und Ausschliissen

Regelungen zu Kurzungen und Ausschlissen nach Art. 30 der VO (EU) Nr. 65/2011 und sinngema0 bei Feststellungen
durch Kontrollen nach Art. 26 (Vor-Ort-Kontrolle) und Art. 29 (Ex-post-Kontrollen) der VO (EU) Nr. 65/2011.

(Erlauterung:

Art. 30 der Verordnung (EU) Nr. 65/2011 vom 27.01.2011 (Amtsblatt der EU Nr. L 25, S. 8) sieht bei falschen Angaben in
Zuwendungsantragen, also in diesem Antrag und allen das Projekt betreffenden nachfolgenden Antragen, auch im
Verwendungsnachweis, Verwaltungsstrafen (Sanktionen) vor. Die Sanktionen sind nachstehend unter 2. und 3.
aufgefiihrt.

Unabhéangig von Sanktionen werden bei Verdacht auf Subventionsbetrug die zustandigen Strafverfolgungsbehdrden
unterrichtet.)

Art des VerstoRes

Rechtsfolge

1.

Die Prifung des Zahlungsantrages ergibt eine Differenz
von bis zu 3,00 % (gem. Art. 30 Abs. 1 VO (EU) Nr.
65/2011).

(Erlauterung:
a) Der Antrag enthalt trotz sachlich richtiger
Antragsangaben nicht férderfahige Kosten.

b) Falsche oder unterbliebene Angaben durch den
Zuwendungsempfanger — ab Stellung dieses Antrags
oder spater - mit der Folge, dass eine Uberhdhte
Zuwendung gewahrt wurde oder gewahrt worden ware
oder belassen wurde, die die rechtmafig zu zahlende
Zuwendung um bis zu 3 % Uberschreitet.)

Gilt sinngemé&l fiir bei Ex-post-Kontrollen oder Vor-Ort-
Kontrollen festgestellte Versté3e!

Einfache Kiirzung um den Betrag, den der nach
Buchstabe a ermittelte Betrag den nach Buchstabe b
ermittelten Betrag Ubersteigt.

(Erlauterung:

Eine Zuwendung auf die nicht férderfahigen bzw. vom
Bewilligungsbescheid nicht gedeckten Kosten wird nicht
gewahrt.

Eine Sanktion in Form einer zusétzlichen Kirzung der
Zuwendung erfolgt nicht.)

Die Prifung des Zahlungsantrages ergibt eine Differenz
von mehr als 3,00 %.

(gem. Art. 30 Abs. 1 VO (EU) Nr. 65/2011)

(Erlauterung:

Falsche oder unterbliebene Angaben durch den
Zuwendungsempfanger - ab Stellung dieses Antrags
oder spater - mit der Folge, dass eine um mehr als 3%
Uberhéhte Zuwendung gewahrt wurde oder gewahrt
worden ware oder belassen wurde.)

Gilt sinngemdR fiir bei Ex-post-Kontrollen oder Vor-Ort-
Kontrollen festgestellte Versté3e!

Ergibt die Berechnung nach 1. eine Differenz von a zu b
um mehr als 3,00 %, so wird dieser Wert von dem nach b
ermittelten Betrag als zusétzliche Kiirzung (= Sanktion)
abgezogen.

(Erlauterung:

Eine Zuwendung auf die nicht férderfahigen bzw. vom
Bewilligungsbescheid nicht gedeckten Kosten wird nicht
gewahrt.

Zusatzlich wird die von dem LGLN ermittelte Zuwendung
nach Art. 30 Abs. 1 VO (EU) Nr. 65/2011 um den Betrag
gekiirzt, um den der Antrag tiberhoht war, es sei denn,
dass der Ausnahmetatbestand fehlender
Verantwortlichkeit erflllt ist.)
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3. Es liegen vorsatzlich falsche Angaben oder Das betreffende Vorhaben wird von der ELER-Stiitzung
absichtliche VerstoRe vor. ausgeschlossen. Bereits gezahlte Betrdge werden
(gem. Art. 30 Abs. 2 VO (EG) Nr 65/2011) zuriickgefordert.

(Erlauterung:

Vorséatzliches Unterlassen von Angaben durch den
Zuwendungsempfanger steht vorsatzlich falschen
Angaben gleich.)

(gilt fiir s&mtliche Versté3e im Verfahren sowie fiir bei
Ex-post-Kontrollen oder Vor-Ort-Kontrollen festgestelite
Verstél3e, sofern sie vorsétzlich erfolgen!

Dartber hinaus Ausschluss des Begtinstigten im
betreffenden und darauf folgenden Kalenderjahr von der
Forderung fiir dieselbe MalRnahme.

AuRerdem Mitteilung an die Staatsanwaltschaft gemaR §
6 Subventionsgesetz.

7. Erklarungen

Ich/Wir erkenne/n die fiir die Beihilfezahlungen geltenden Rechtsgrundlagen, EG- bzw. EU-Verordnungen,
Verordnungen des Bundes sowie Landesvorschriften sowie die nachstehenden (landerspezifischen)
Nebenbestimmungen, von denen ich/wir Kenntnis genommen habe/n, fir mich/uns als verbindlich an. Mir/Uns ist
bekannt, dass die Verordnungen, Richtlinien und Merkblatter bei der Bewilligungsbehdrde eingesehen werden kdnnen.

Der Antragsteller erklart:

71 D Mit dem Vorhaben ist noch nicht begonnen worden und wird auch vor Bekanntgabe des
Zuwendungsbescheides nicht begonnen.
(Als Vorhabenbeginn ist grundsatzlich der Abschluss eines der Ausfliihrung zuzurechnenden
Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten.)
7.2 Ich/Wir bin/sind zum Vorsteuerabzug
|:| berechtigt und habe/n dies bei den Ausgaben berticksichtigt (Preis ohne Umsatzsteuer/MwSt.)
|:| nicht berechtigt.
7.3 Gilt nur bei Projekten der Diversifizierung:
I:I Mein/unser landwirtschaftlicher Betrieb erreicht oder Uberschreitet grundséatzlich die in § 1 Abs. 2
i.V.m. § 1 Abs. 5 des Gesetzes Uber die Altersicherung fir Landwirte (ALG) genannte MindestgréRe
und erfillt die Merkmale eines landwirtschaftlichen Betriebes im Sinne des
Einkommenssteuerrechts bzw. verfolgt unmittelbar kirchliche, gemeinnitzige oder mildtatige
Zwecke.
7.4 Gilt nur fiir land- und forstwirtschaftliche Betriebe:
|:| Ich/Wir bin/sind pauschalierende/r Land-/Forstwirt/e und verzichte/n, sofern fir mein Vorhaben
eine Zuwendung aufgrund dieses Antrages gewahrt und ausgezahlt wird, im Folgejahr auf die
Méglichkeit zur Option gem. § 24 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz (UStG).
Fir diesen Fall ermachtige ich die Bewilligungsbehérde die Beibehaltung der Pauschalierung
nach § 24 UStG zu Uberpriifen. Insoweit entbinde ich die Finanzverwaltung gegentiiber der
Bewilligungsbehérde vom Steuergeheimnis nach § 30 Abgabenordnung (AO).
Zustandiges Finanzamt: Steuernummer:
7.5 Gilt nur fiir Infrastrukturvorhaben:

Werden durch dieses Projekt Einnahmen erzielt?

[]

ja, siehe anliegende Berechnungen

[]

nein

7.6

Mir/Uns ist bekannt, dass
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10.

1.

12.

13.

die Erhebung der Angaben der Antrage und Anlagen sowie der mit den Antrédgen eingereichten
Unterlagen auf den einschlagigen VO (EG) Nr. 1290/2005, VO (EG) Nr. 1698/2005, VO (EG) Nr.
1974/2006 und VO (EU) Nr. 65/2011 in der jeweils geltenden Fassung sowie auf diese
erganzenden oder ersetzenden Verordnungen und auf § 26 Abs. 2 Satz 1 und 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwWVfG) i. V. m. § 1 des Nds. VwWV{G in den jeweils geltenden
Fassungen beruht, die Kenntnis der erbetenen Angaben der Uberpriifung der Voraussetzungen
fir eine Zuschussgewahrung dient oder fiir die Begleitung und Bewertung der FérdermaRnahme
erforderlich ist, und dass eine Berilicksichtigung nur mdglich ist, wenn die Angaben in den
Antragsvordrucken enthalten sind.

zum Nachweis der Ausgaben Rechnungsbelege im Original zur einmaligen Verwendung im
Forderverfahren einzureichen sind. Dies gilt auch dann, wenn meine/unsere Papiereingange
Ublicherweise digitalisiert werden. Die Digitalisierung mit anschlielender Vernichtung kann erst
dann erfolgen, wenn die Originale zuvor von der Bewilligungsbehdrde mit Stempel entwertet
worden sind.

von der Bewilligungsbehdrde weitere Unterlagen (auch riickwirkend) angefordert werden
konnen, die zur Beurteilung der Antragsangaben erforderlich sind, insbesondere zur Begleitung
(Monitoring) und Bewertung (Evaluation).

die zustandige Behorde entsprechend den Beihilfevorschriften Auflagen auch nachtraglich
erteilen kann.

Forderungsabtretungen und Verpfandungen gem. § 44 der Niedersachsischen
Landeshaushaltsordnung (LHO), VV Nr. 1.6 ANBest-P, in der jeweils geltenden Fassung,
ausgeschlossen sind.

ich/wir fiir die weitere Einhaltung der Verpflichtungen beim Ubergang des geférderten Objektes
(ganz oder teilweise) auf einen anderen Nutzungsberechtigten wahrend der Zeit der
Verpflichtungsdauer verantwortlich bleibe/n, es sei denn, der Nutzungsberechtigte Gbernimmt
die Verpflichtungen fiir die restliche Dauer der Verpflichtungszeit
(Verpflichtungsiibernahmeerklarung) — Die entsprechenden Fristen sind zu beachten!

die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen sowie die Angaben in den Antrédgen auch an
Ort und Stelle durch die zustandigen Behdérden von Land, Bund und EU, den entsprechenden
Rechnungshdéfen oder durch Beauftragte auch nachtraglich kontrolliert werden.

den zusténdigen Behoérden von Land, Bund und EU, den entsprechenden Rechnungshdéfen und
ihren Beauftragten im Rahmen ihrer Befugnisse das Betreten der Geschafts-, Betriebs- und
Lagerrdume sowie der Betriebsflachen wahrend der Geschéfts- und Betriebszeiten zu gestatten
ist, auf Verlangen die in Betracht kommenden Blicher, Aufzeichnungen, Belege, Schriftstiicke,
Datentrager, Karten und sonstige Unterlagen zur Einsicht zur Verfiigung zu stellen sind,
Auskunft zu erteilen und die erforderliche Unterstiitzung zu gewahren ist. Bei automatisiert
geflhrten Aufzeichnungen bin ich/sind wir verpflichtet, auf meine/unsere Kosten die
erforderlichen Ausdrucke zu erstellen, soweit die zustandigen Stellen dieses verlangen.

die Anspriiche aus der Antragstellung/der Vereinbarung erléschen, wenn ich/wir einem nach den
rechtlichen Vorgaben berechtigten Priforgan die Priifung verweigere/verweigern.

die Zahlungen insbesondere bei falschen, unvollstindigen oder unterlassenen Angaben,
bei der Nichterfiillung oder nicht rechtzeitiger Erfiillung oder Einhaltung der Bedingungen und
Auflagen bzw. der ilbernommenen Verpflichtungen sowie bei Verstolien gegen gesetzliche
Bestimmungen zuziiglich Zinsen zuriickgefordert und Kiirzungen sowie Sanktionen nach
den einschlagigen Verordnungen, Richtlinien und sonstigen Bestimmungen verhdngt werden
koénnen. Bestands- bzw. rechtskraftige Rickforderungen werden automatisch mit
meinen/unseren vorhandenen oder kiinftig entstehenden Anspriichen aus FérdermalRnahmen,
die unter ausschlieBlicher oder teilweiser Beteiligung des EAGFL, Abteilung Garantie, des EGFL
oder des ELER finanziert wurden oder werden, fonds- und maRnahmenubergreifend gemafn
Artikel 5b VO (EG) Nr. 885/2006 verrechnet/aufgerechnet.

mir/uns keine Zahlungen zustehen, wenn ich/wir die fir den Erhalt solcher Zahlungen
erforderlichen Voraussetzungen kiinstlich geschaffen habe/n.

gemal § 2 der Mitteilungsverordnung vom 07.09.1993 (BGBI. | S. 1554) in der jeweils geltenden
Fassung unter bestimmten Voraussetzungen Daten an die Finanzbehérden mitgeteilt werden.

nach § 98b Aufenthaltsgesetz (Gesetz Giber den Aufenthalt, die Erwerbstatigkeit und die
Integration von Auslandern im Bundesgebiet-AufenthG) zur Umsetzung der Richtlinie
2009/52/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18.06.2009 ,liber
Mindeststandards fur Sanktionen und Maf3nahmen gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehdrige
ohne rechtmaRigen Aufenthalt beschaftigen® (ABI. L 168 vom 30.06.2009, S. 24), Sanktionen
gegen mich/uns verhangt werden kénnen, wenn ich/wir Drittstaatsangehdrige ohne
rechtmaRigen Aufenthalt beschaftige/n.
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14. ich/wir als BegUnstigter einer EU-Beteiligung an einer Férderung bei Gesamtkosten meines /
unseres Vorhabens von mehr als 50.000 Euro verpflichtet bin/sind, eine Erlauterungstafel
anzubringen. Betragen bei einem Infrastrukturprojekt die Gesamtkosten mehr als 500.000 Euro,
ist anstelle der Erlauterungstafel ein Hinweisschild aufzustellen. Die Anforderungen an Form und
Inhalt teilt die Bewilligungsbehdérde mit der Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides mit.

15. ich/wir als BegUnstigter einer Férderung nach der Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der
Agrarstruktur und des Kistenschutzes (GAK)" bei Gesamtkosten meines / unseres Vorhabens
von mehr als 50.000 Euro verpflichtet bin/sind, fur die Dauer von finf Jahren ab Fertigstellung
des Projektes eine Erlauterungstafel anzubringen. Die Erlauterungstafel wird nach den
Vorgaben der Bewilligungsbehérde erstellt.

7.7

Mir/Uns ist bekannt, dass die Angaben in den Antragen (insbesondere die Angaben, von den denen die
Bewilligung oder Gewahrung das Belassen oder die Riickforderung der Zahlungen abhangig sind)
subventionserhebliche Tatsachen i. S. des § 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug) sind,
und dass ich/wir nach § 1 des niedersachsischen Subventionsgesetzes vom 22.06.1977 i. V. m. § 3 des
Subventionsgesetzes vom 29.07.1976 in den jeweils geltenden Fassungen verpflichtet bin/sind, der
bewilligenden Stelle unverziglich die Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Weitergewéhrung,
Inanspruchnahme oder dem Belassen der Zahlung entgegenstehen oder fir die Riickforderung der
Zahlung erheblich sind und mir/uns ist bekannt, dass die Nichteinhaltung strafrechtlich verfolgt werden
kann.

Zu den subventionserheblichen Tatsachen gehdren insbesondere solche,
- die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zahlung von Bedeutung sind,

- die Gegenstand der Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Vermdgensiibersichten oder Gutachten,
des Finanzierungsplans, des Haushalts- oder Wirtschaftsplans oder sonstiger dem Antrag
beizufigender Unterlagen sind,

- von denen nach Verwaltungsrecht, nach Haushaltsrecht oder anderen Rechtsvorschriften die
Riickzahlung der Zuwendung abhangig ist.

Die Bewilligungsbehdrde ist nach § 6 Subventionsgesetz verpflichtet, Tatsachen, die den Verdacht des
Subventionsbetruges begriinden, den Strafverfolgungsbehdrden mitzuteilen.

7.8

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns

- jede Abweichung von den Antragsangaben, jede Abweichung im Hinblick auf von mir/uns
eingegangenen Verpflichtungen; jeden Wechsel des Nutzungsberechtigten wahrend der Dauer der von
mir/uns bernommenen Verpflichtungen, jede beihilferelevante Anderung, insbesondere meiner/unserer
Betriebsverhaltnisse oder des Verwendungszwecks sowie jede Nichteinhaltung von
Beihilfevoraussetzungen — auch in Fallen héherer Gewalt — der zustandigen Behdrde unter Angabe der
Griinde unverziglich, schriftlich (vor einer Auftragserteilung) mitzuteilen. Insbesondere beachte/n ich/wir
die Vorgaben aus § 3 Subventionsgesetz (SubVG)i. V. m. § 1 Nds. SubVG und ggf. VV Nr. 5 ANBest-P
zur § 44 LHO.

- alle Antragsunterlagen, Aufzeichnungen, Belege, Blicher oder Karten fiir die Dauer von mindestens 6
Jahren ab dem auf die Schlusszahlung folgenden Jahr aufzubewahren,soweit nicht nach anderen
Bestimmungen eine langere Aufbewahrungsfrist vorgeschrieben ist.
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7.9 Ich/Wir willige/n ein, dass

1. die Angaben aller Einzelantrage, Anlagen und Unterlagen zur automatisierten Antragsbearbeitung und
Berechnung der Zahlungen von der Bewilligungsbehorde erfasst, verarbeitet und gespeichert werden,
sowie durch Rickfragen bei dem Niedersachsischen Ministerium fir Erndhrung, Landwirtschaft,
Verbraucherschutz und Landesentwicklung, dem Niedersachsischen Ministerium fir Umwelt, Energie
und Klimaschutz, dem Niedersachsischen Finanzministerium, dem Servicezentrum Landentwicklung
und Agrarférderung beim Landesamt fir Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (SLA),
dem Niedersachsischen Landesamt fiir Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES), der
Zentralen InVeKoS Datenbank (ZID), dem Herkunftssicherungs- und Informationssystem fiir Tiere (HI-
Tier), der Vereinigten Informationssysteme Tierhaltung w.V. (VIT), der Bundesanstalt fiir
Landwirtschaft und Ernahrung (BLE), den Dienststellen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen
(LWK) und dem Niedersachsischen Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz
(NLWKN) uberprift werden.

2. Die Einwilligung nach 7.9.1 gilt ebenso fiir Pramien- und Fachiberwachungsbehérden anderer
Bundeslander.

3. Daten der Antrage/Vereinbarungen, Anlagen und Unterlagen zu sonstigen fachlichen Priifungen an
die zustandigen Behdrden weitergegeben werden.

4. meine/unsere Antragsangaben fiir die Abwicklung der Antrage und Zahlungen, zur Erstellung von
Statistiken sowie zu anonymisierten betriebswirtschaftlichen Auswertungen, zur Begleitung und
Bewertung der FérdermaRnahmen und zum Abgleich der Registriernummern im Hinblick auf eine
eindeutige Verwendung und einheitliche Betriebskennung flr alle Férdermalinahmen genutzt werden.

5. Daten, soweit dies der ordnungsgemafRen Durchfihrung der Férderung oder der Bearbeitung von
Folgeantragen dient bzw. fir die Begleitung und Bewertung der FérdermalRnahmen erforderlich ist, an
die in 7.9.1 genannten Behoérden sowie an die fur die Agrarverwaltung zustandigen bremischen
Stellen, an die zustandigen Bundesbehdrden, die Behérden der EU sowie zur Auszahlung der Beihilfe
an die zustandige Landes- oder Bundeskasse bzw. beauftragte Institutionen und an die mit der
Entgegennahme der Zahlung beauftragten Geldinstitute Gbermittelt werden.

6. zwischen den zustandigen Behorden, die mit der Abwicklung von FérdermalRnahmen, die ganz oder
teilweise aus dem Europaischen Garantiefonds fur die Landwirtschaft (EGFL) bzw. dem Européaischen
Landwirtschaftsfonds flr die Entwicklung des landlichen Raums (ELER) finanziert werden, betraut sind
und dem Landesbetrieb fir Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) Daten
ausgetauscht werden, soweit diese flr die Erstellung von Statistiken bzw. die weitere Arbeit dienlich
sind. Auf die Auskunftspflichten gemaR § 93 des Agrarstatistikgesetzes wird in diesem
Zusammenhang besonders hingewiesen;

7. der gesamte Zahlungsverkehr (Zahlungen und ggf. Ruckforderungen) auf bargeldlosem Wege erfolgt
und die Annahme von Schecks ausgeschlossen ist.

7.10

Ich/Wir erklare/n, dass uber mein/unser Unternehmen zum Zeitpunkt der Antragstellung keine
Gesamtvollstreckung eingeleitet wurde. Die Eréffnung eines Insolvenzverfahrens wurde weder von
mir/uns noch von einem Glaubiger beantragt (§§ 16 und 27 Insolvenzordnung). Mir/uns ist auch nicht
bekannt, dass vom Insolvenzgericht SicherungsmalRnahmen nach den §§ 21 ff. der Insolvenzordnung
verfugt wurden. Mein/unser Unternehmen befindet sich nicht in Auflésung nach § 41 Satz 1 oder § 69
Abs. 3 Satz 1 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

711

Ich/wir erklaren, dass das fiir den Erhalt der Zahlungen angegebene Bankkonto ausschlieRlich mir/uns
oder einer fiir die Durchfiihrung des Antragsverfahrens bevollmachtigten Person gehdrt (die
Bevollmachtigung wird der Behérde nachgewiesen).

7.12

Ich/wir erklaren, dass in den letzten 5 Jahren gegen mich als Antragsteller bzw. den nach Satzung oder
Gesetz Vertretungsberechtigten meines/unseres Unternehmens weder eine Geldbufie von wenigstens
2.500 Euro nach § 404 Absatz 2 Nummer 3 des Dritten Buches des Sozialgesetzbuches noch nach den
§§ 10, 10a oder 11 des Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetzes eine Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder eine Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen rechtskraftig verhangt wurde.
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7.13

Erklarung zur Transparenzinitiative

Ich/Wir erklére/n, dass ich mich/wir uns (iber etwaige Anderungen beziiglich Umfang und
Rechtsgrundlage der Verdffentlichung unter der nachstehend genannten Internet-Adresse
regelmaRig informiere/n. Mit der abschliefenden Unterschrift bestatige/n ich/wir die Kenntnisnahme
nachstehender Regelungen zur Transparenzinitiative:

A: als juristische Person oder juristischen Personen gleichgestellte Gesellschaft oder
Vereinigung (= nicht natiirliche Person)

Der Europaische Gerichtshof hat mit Urteil vom 09.11.2010 in den verbundenen Rechtssachen C-
92/09 und C-93/09 entschieden, dass die VO (EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom 21. Juni 2005 Uber
die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABI. L 209 vom 11.08.2005, S. 1), zuletzt gedndert
durch die VO (EG) Nr. 1437/2007 (ABI. L 322 vom 07.12.2007, S. 1), und der VO (EG) Nr. 259/2008
der Kommission vom 18. Marz 2008 mit Durchfihrungsbestimmungen zur VO (EG) Nr. 1290/2005
des Rates hinsichtlich der Veréffentlichung von Informationen tber die Empfanger von Mitteln aus
dem Européaischen Garantiefonds fir die Landwirtschaft (EGFL) und dem Europaischen
Landwirtschaftsfonds fir die Entwicklung des Landlichen Raumes (ELER) (ABI. L. 76 vom
19.03.2008, S. 28) giiltig sind, soweit diese Bestimmungen fiir juristische Personen und juristischen
Personen gleichgestellte Gesellschaften und Vereinigungen (= alle, die nicht natirliche Personen
sind) die Verdffentlichung ihrer Beihilfedaten in der bisherigen Form vorschreiben. Aus diesem
Grund wird die Veroffentlichung der Beihilfedaten fiir juristische Personen und Gleichgestellte
spatestens zum nachsten Veroffentlichungstermin (30.04.2011) wieder aufgenommen. Die
Veroffentlichung erfolgt auf Grundlage der Verpflichtung der Mitgliedstaaten nach der VO (EG) Nr.
1290/2005 des Rates vom 21. Juni 2005 Uber die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABI.
L 209 vom 11.08.2005, S. 1) und der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 410/2011 der Kommission
vom 27. April 2011 zur Anderung der VO (EG) Nr. 259/2008 mit Durchfiihrungsbestimmungen zur
VO (EG) Nr. 1290/2005 des Rates hinsichtlich der Veroffentlichung von Informationen (ber die
Empfanger von Mitteln aus dem Europaischen Garantiefonds flr die Landwirtschaft (EGFL) und
dem Europaischen Landwirtschaftsfonds fir die Entwicklung des Landlichen Raumes (ELER) (ABI.
L. 108 vom 28.04.2011, S. 24) sowie nach dem Agrar- und Fischerei-Informationen-Gesetz (AFIG)
vom 26. November 2008 (BGBI: | S. 2330) und der Agrar- und Fischerei-Informationen-Verordnung
(AFIVO) vom 10. Dezember 2008 (eBAnz. 2008, AT 147 V1).

Er werden nach Artikel 1 der VO (EG) 259/2008 i. V. m. der VO (EU) Nr. 410/2011 folgende
Informationen veréffentlicht:

a) nicht anwendbar;

b) der vollstandig eingetragene Name mit Rechtsform, sofern die Empfanger juristische Personen
sind, die nach der Gesetzgebung des betreffenden Mitgliedstaates eine eigene Rechtspersonlichkeit
besitzen;

c) der vollstéandig eingetragene oder anderweitig amtlich anerkannte Name der Vereinigung, sofern
die Empfanger Vereinigungen juristischer Personen ohne eigene Rechtspersdnlichkeit sind

d) Postleitzahl und Gemeinde, in der der Empfanger wohnt bzw. seinen Sitz hat oder eingetragen
ist;

e) fir den EGFL der Betrag der Direktzahlungen im Sinne des Artikel 2 Buchstabe d der VO (EG)
Nr. 73/2009, den der Empfanger in dem betreffenden EU-Haushaltsjahr (16. Oktober bis 15.
Oktober des Folgejahres) erhalten hat;

f) fur alle sonstigen Zahlungen aus dem EGFL auRerdem der Betrag, den der Empfénger in dem
betreffenden EU-Haushaltsjahr erhalten hat;

g) fur den ELER der Gesamtbetrag der 6ffentlichen Mittel, die der Empfanger in dem betreffenden
EU-Haushaltsjahr erhalten hat; hierzu gehdren der Betrag der Beteiligung der Européischen Union
und der Betrag der nationalen o&ffentlichen Mittel;

h) die Gesamtsumme der Betrage der zuvor genannten Zahlungen, die der Empfanger im
betreffenden EU-Haushaltsjahr erhalten hat;

i) die betreffende Wahrung.

Die Informationen werden auf einer besonderen — vom Bund und den Landern gemeinsam
betriebenen — Internetseite der Bundesanstalt fiir Landwirtschaft und Ernahrung (BLE) unter der
Internetadresse www.agrar-fischerei-zahlungen.de von den fur die Zahlungen zustandigen Stellen
des Bundes und der Lander verdffentlicht.

B: als natiirliche Person

Der Européische Gerichtshof hat mit Urteil vom 09.11.2010 in den verbundenen Rechtssachen C-
92/09 und C-93/09 entschieden, dass die VO (EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom 21. Juni 2005 Uber
die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABI. L 209 vom 11.08.2005, S. 1), und der VO
(EG) Nr. 259/2008 der Kommission vom 18. Marz 2008 mit Durchfiihrungsbestimmungen zur VO
(EG) Nr. 1290/2005 des Rates hinsichtlich der Veroffentlichung von Informationen Gber die
Empfanger von Mitteln aus dem Europaischen Garantiefonds flr die Landwirtschaft (EGFL) und
dem Europaischen Landwirtschaftsfonds fur die Entwicklung des Landlichen Raumes (ELER) (ABI.
L. 76 vom 19.03.2008, S. 28) ungiiltig sind, soweit diese Bestimmungen fiir natiirliche Personen die
Veroéffentlichung ihrer Beihilfedaten in der bisherigen Form vorschreiben. Aus diesem Grund wurde
die Veréffentlichung bis auf weiteres ausgesetzt.
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Mir/uns ist bekannt, dass meine/unsere personenbezogenen Daten derzeit nicht veroffentlicht
werden, aber zukinftig veréffentlicht werden kénnen, sofern eine Rechtsgrundlage hierfir
geschaffen wird, die die Anforderungen des EuGH an eine Verdffentlichung der Beihilfedaten
nattrlicher Personen erfiillt. Neben dem Vornamen und Nachnamen der natiirlichen Person kénnen
moglicherweise die bei den juristischen Personen und Gleichgestellten unter den im Abschnitt A
gelisteten Buchstaben d bis h aufgefiihrten Informationen ausgewiesen werden. Falls es zu einer
neuen Veroffentlichung aufgrund einer neuen oder gednderten EU-Verordnung kommt, bleiben die
Vorschriften der Richtlinie 95/46/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober
1995 zum Schutz natirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum
freien Datenverkehr (ABI. L 281 vom 23.11.1995, S. 31), zuletzt gedndert durch die VO (EG) Nr.
1882/2003 (ABI. L 284 vom 31.10.2003, S. 1), sowie die nationalen Datenschutzbestimmungen des
Bundes und der Lander unberihrt. Die Informationen werden gegebenenfalls auf einer besonderen
—vom Bund und den Landern gemeinsam betriebenen — Internetseite der Bundesanstalt fir
Landwirtschaft und Ernahrung (BLE) unter der Internetadresse www.agrar-fischerei-zahlungen.de
von den fiir die Zahlungen zustandigen Stellen des Bundes und der Lander veroffentlicht.

C: fiir natiirliche und juristische Personen sowie letzteren Gleichgestellte

Fir natlrliche Personen wird hinsichtlich des Schutzes ihrer personenbezogenen Daten und der
Verfahren fir die Ausiibung dieser Rechte auf die einschlagigen datenschutzrechtlichen
Bestimmungen, insbesondere auf die §§ 19 ff. des Bundesdatenschutzgesetzes sowie die
entsprechenden Vorschriften der Datenschutzgesetze der Lander verwiesen. Dasselbe gilt, soweit
aufgrund des Namens einer juristischen Person oder Gleichgestellten Datenschutzrechte hinter
ihnen stehender, bestimmbarer natlrlicher Personen betroffen sein kdnnen. Danach kénnen
betroffene nattrliche Personen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf
Widerspruch, Berichtigung, Sperrung oder Léschung von Daten haben. Widerspriiche kdnnen bei
Vorliegen schutzwiirdiger personlicher Griinde beim Niedersachsischen Ministerium fiir Ernahrung,
Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, Referat 301, Calenberger Stralle 2,
30169 Hannover, Fax: 0511 120-2385, E-Mail:

eu-zahlstelle@ml.niedersachsen.de, erhoben werden. Empfohlen wird die schriftliche Einlegung
unter Angabe der besonderen Griinde. Ebenso kénnen sonstige Anfragen zur Berichtigung,
Sperrung oder Léschung unrichtiger Daten an diese Stelle oder die zustédndige Bewilligungsstelle
gerichtet werden. Die Informationen kénnen zum Zweck des Schutzes der finanziellen Interessen
der Europaischen Union von Rechnungsprifungs- und Untersuchungseinrichtungen der
Europaischen Union, des Bundes, der Lander, der Kreise und der Gemeinden verarbeitet werden.
Die Europaische Kommission hat unter ihrer zentralen Internetseite eine Website
http://ec.europa.eu/grants/search/beneficiaries_de.htm

eingerichtet, die auf die Verdffentlichungs-Internetseiten aller Mitgliedstaaten hinweist.

7.14

Schriftliche Bestéatigung iiber die Aufgabenzuordnung nach dem Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) (nur auszufiillen, wenn Antragsteller eine Samtgemeinde oder eine
Mitgliedsgemeinde ist)

Das unter Nr. 4 dieses Antrages beschriebene Projekt liegt

D nach den in § 98 Abs. 1 Satz 1 bzw. § 98 Abs. 2 NKomVG definierten Aufgaben in der Zustandigkeit
der Samtgemeinde:

|:| aufgrund einer Aufgabenibertragung nach § 98 Abs. 1 Satz 2 NKomVG in der Zustandigkeit der
Samtgemeinde:

|:| weil keine Aufgabeniibertragung stattgefunden hat, in der Zustandigkeit der
Mitgliedsgemeinde:

7.15

Ich/Wir bin/sind Eigentiimer der zur Férderung beantragten Anlage/n. Soweit ich/wir nicht Eigentiimer
bin/sind, habe/n ich/wir diesem Antrag eine Einverstédndniserklarung des Eigentimers tber die
Durchfiihrung des Projekts und die Duldung einer Zweckbindungsfrist beigefgt.

7.16

Ich/Wir erklare/n, dass das Projekt mit den Planungen fiir die Ver- und Entsorgung abgestimmt ist.

747

Die Nichteinwilligung zu den vorstehenden Verpflichtungen, Erklarungen, Einwilligungen und
Hinweisen fiihrt grundsatzlich zur Ablehnung des Antrages bzw. zum Riicktritt von der
Vereinbarung.

7.18

Ich/Wir versichere/n die Richtigkeit und Vollstindigkeit der gemachten Angaben und erkenne/n die
dargelegten Verpflichtungen, Erklarungen, Einwilligungen und Hinweise fiir mich/uns als
verbindlich an.
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8 Anlagen

- Kostenanschlag oder Kostenberechnung
- zeichnerische oder fotografische Darstellung des Objekts
- Bauskizzen, Lageplan fiir das Vorhaben

- bei Wegebauvorhaben: Karte mit Darstellung erschlossener Flache
(Hektarangaben; Griinlandflache ist gesondert anzugeben), Stellungnahme der Unteren
Naturschutzbehoérde

- ggf. Wegenutzungskonzept
- gdf. touristische Konzepte einschliell. Vernetzung zu anderen Einrichtungen

- denkmalschutzrechtliche Genehmigung (nur bei Baudenkmalen nach § 3 Abs. 2 und 3 des
Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes erforderlich)

- Markt- und Standortanalyse bzw. Investitions- und Wirtschaftlichkeitskonzept mit Angabe neu
vorgesehener oder zu erhaltender Arbeitsplatze (nur bei Diversifizierung, Dienstleistungen,
Umnutzungen innerhalb der Dorferneuerung oder des Kulturerbes)

- Berechnung tber zu erwartende Einnahmen (siehe Ziffer 8.5)
- Gemeindesatzung nach NKAG Uber Erhebung von Anliegerbeitragen (siehe Ziffer 4)

- sonstige Forderbescheide anderer Stellen oder schriftliche Zusagen (siehe Ziffer 5)

Ort / Datum Unterschrift/en der/des Antragsteller/s/in

Vertretungsberechtigten

bzw.

der/des

9 Von der Gemeinde auszufiillen:

Stellungnahme der Gemeinde nach Nr. 7.1.3 ZILE (nicht notwendig bei Antragen von Gemeinden und

Teilnehmergemeinschaften)





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


	Text1: 
	Text2: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Kontrollkästchen124: Off
	Kontrollkästchen182: Off
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Kontrollkästchen126: Off
	Kontrollkästchen147: Off
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Kontrollkästchen148: Off
	Kontrollkästchen149: Off
	Text63: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Kontrollkästchen150: Off
	Kontrollkästchen151: Off
	Text64: 
	Kontrollkästchen152: Off
	Text65: 
	Kontrollkästchen133: Off
	Kontrollkästchen134: Off
	Kontrollkästchen135: Off
	Kontrollkästchen136: Off
	Kontrollkästchen137: Off
	Kontrollkästchen138: Off
	Kontrollkästchen139: Off
	Kontrollkästchen140: Off
	Kontrollkästchen141: Off
	Kontrollkästchen142: Off
	Kontrollkästchen143: Off
	Kontrollkästchen144: Off
	Kontrollkästchen145: Off
	Kontrollkästchen146: Off
	Kontrollkästchen153: Off
	Text66: 
	Kontrollkästchen154: Off
	Text67: 
	Kontrollkästchen155: Off
	Kontrollkästchen156: Off
	Kontrollkästchen157: Off
	Kontrollkästchen158: Off
	Kontrollkästchen159: Off
	Kontrollkästchen160: Off
	Kontrollkästchen161: Off
	Kontrollkästchen162: Off
	Kontrollkästchen163: Off
	Kontrollkästchen164: Off
	Kontrollkästchen165: Off
	Kontrollkästchen166: Off
	Kontrollkästchen167: Off
	Kontrollkästchen168: Off
	Kontrollkästchen169: Off
	Kontrollkästchen170: Off
	Kontrollkästchen171: Off
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text108: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Kontrollkästchen172: Off
	Kontrollkästchen173: Off
	Kontrollkästchen174: Off
	Kontrollkästchen175: Off
	Kontrollkästchen176: Off
	Text109: 
	Text110: 
	Kontrollkästchen177: Off
	Kontrollkästchen178: Off
	Kontrollkästchen179: Off
	Kontrollkästchen180: Off
	Kontrollkästchen181: Off
	Text112: 
	Text111: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text115: 
	Text116: 
	Text117: 
	Text118: 
	Text120: 
	Text119: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text200: 
	Text201: 
	Text202: 
	Text203: 
	Text204: 
	Text205: 
	Text206: 
	Text207: 
	Text208: 
	Text209: 
	Text210: 
	Text211: 
	Text212: 
	Text213: 
	Text214: 
	Text215: 
	Text216: 
	Text217: 
	Text218: 
	Text219: 


